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sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíò

fK=sÉêëáÅÜÉêíÉ=oáëáâÉå= 1. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 
Versicherungsschutz für versicherte Tätigkeiten, wenn diese von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen 
Vermögensschaden verantwortlich gemacht werden. 

2. Mitversicherte Personen
Mitversicherte Personen sind die Mitglieder geschäftsführender Organe sowie die 
angestellten und freien Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, soweit diese in seinem 
Namen und Auftrag tätig werden. 

Die Kenntnis und das Verhalten mitversicherter Personen, die aufgrund eines 
Vertrags- oder ähnlichen Verhältnisses an die Stelle des Versicherungsnehmers treten, 
werden in dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, dem 
Versicherungsnehmer zugerechnet.  

3. Versicherte Tätigkeiten
Versicherungsschutz besteht für die erlaubte berufliche Tätigkeit als Unternehmens- 
oder Personalberater.

Als Unternehmensberater wird tätig, wer einem Auftraggeber im Wesentlichen 
volks- oder betriebswirtschaftlichen, auch IT-bezogenen, Rat in Angelegenheiten erteilt,
die eine unternehmerische Tätigkeit betreffen. 

Als Personalberater wird tätig, wer einem Auftraggeber Personal vermittelt oder im 
Wesentlichen personalwirtschaftlichen, auch IT-bezogenen, Rat in Angelegenheiten 
erteilt, die eine unternehmerische Tätigkeit betreffen. 

Als Beratung gilt die Analyse des Ist-Zustandes, die Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen für den Auftraggeber und die Mitwirkung bei deren Umsetzung. Das 
Treffen von Entscheidungen an Stelle des Auftraggebers, insbesondere Management 
auf Zeit (Interimsmanagement), sowie das Erstellen psychologischer Gutachten ist nur 
aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung versichert. 

Als IT-bezogene Beratung gelten EDV-Bedarfsanalyse, EDV-Beratung sowie die 
Implementierung oder Anpassung von EDV-Programmen.  

4. Vermögensschäden
Vermögensschäden sind Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung 
des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden 
(Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen, 
insbesondere von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich aus solchen Schäden 
herleiten. 

Als Vermögensschäden gelten auch der Verlust sowie die Veränderung oder Blockade 
elektronischer Daten.   

5. Sachschaden-Haftpflichtversicherung 
Der Versicherer gewährt ferner Versicherungsschutz  für Ansprüche wegen Sach-
schäden an Akten, Schriftstücken und sonstigen beweglichen Sachen, die von dem 
Auftraggeber im Rahmen der Auftragserledigung zugänglich gemacht werden. 

6. Eigenschadenversicherung 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer – nicht aber mitversicherten 
Personen – gegen Abtretung diesem zustehender Haftpflichtansprüche außerdem 
Versicherungsschutz für Vermögens- und Sachschäden, die er selbst erleidet 
(Eigenschäden) durch:

6.1 Unredlichkeit seiner Organmitglieder, Angestellten und derjenigen freien 
Mitarbeiter, die in einem Vertragsverhältnis zu ihm stehen. Unredlichkeit liegt vor, 
wenn eine der vorgenannten Personen bei Gelegenheit einer dienstlichen Tätigkeit 
Unterschlagung, Untreue oder Betrug begeht; 
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6.2 Beschädigung oder Zerstörung der Website des Versicherungsnehmers infolge 
unbefugter Eingriffe Dritter, die nicht zu den mitversicherten Personen gehören. 
Versicherungsschutz besteht nur für die Kosten der Wiederherstellung der eigenen
Website. 

ffK=oáëáâç~ìëëÅÜäΩëëÉ Kein Versicherungsschutz wird gewährt für: 

1. Ansprüche aus Prospekthaftung; 

2. Ansprüche wegen der Tätigkeit als Insolvenzverwalter; 

3. Ansprüche wegen der Tätigkeit als Anlage-, Versicherungs-  oder Vermögensberater;

4. Ansprüche wegen der Tätigkeit als Architekt oder Ingenieur, insbesondere wegen 
Planung, Konstruktion oder Berechnung von Fabriken, Gebäuden, Maschinen und 
Anlagenkomponenten einschließlich der Bauüberwachung (Architekten- und 
Ingenieurrisiko);

5. Ansprüche wegen des Nichteintreffens von Prognosen über Renditen, Erträge, 
Einsparungen, Kosten, steuerliche Wirkungen, Bauzeiten oder Liefertermine; 

6. Ansprüche wegen der Begutachtung des Wertes von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen; 

7. Ansprüche wegen der Vermittlung oder des Verkaufs von Sachen, Rechten, Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Leistungen, insbesondere von Versicherungen 
und Kapitalanlageprodukten; 

8. Ansprüche wegen Softwareentwicklung, Domain-Name-Registrierung, Host- oder 
Content-Providing (Veröffentlichung fremder oder eigener Inhalte im Internet); 

9. Ansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung, insbesondere wissentlichen 
Abweichens von Gesetzen, Vorschriften oder Anweisungen des Auftraggebers;

10. Ansprüche auf Vertragserfüllung sowie aus Vertragsstrafen, Garantie- oder Erfolgs-
zusagen;

11. Ansprüche, die sich aus Geldstrafen, Bußen oder Entschädigungen mit Straf-
charakter (z. B. punitive oder exemplary damages) ergeben;

12. Ansprüche wegen der organschaftlichen Tätigkeit als Geschäftsführungs-, 
Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied öffentlicher oder privater 
Unternehmen, Vereine oder Verbände;

13. Ansprüche des Versicherungsnehmers und mitversicherter Personen sowie ihrer 
Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Eltern, 
Kinder sowie von Personen, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben (nahe 
stehende Personen);

14. Ansprüche eines Anspruchstellers, der den Versicherungsnehmer oder die in 
Anspruch genommene mitversicherte Person gesellschaftsrechtlich beherrscht, 
vom Versicherungsnehmer oder der in Anspruch genommenen mitversicherten 
Person gesellschaftsrechtlich beherrscht wird, oder der gemeinsam mit dem 
Versicherungsnehmer oder der in Anspruch genommenen mitversicherten Person 
unter einheitlicher unternehmerischer Leitung steht;

15. Ansprüche wegen Tätigkeiten, durch die Boden, Wasser oder Luft unmittelbar 
verändert werden, sowie Ansprüche, die darauf beruhen, dass der Zustand von 
Boden, Wasser oder Luft im Rahmen der Auftragserfüllung nicht ausreichend 
berücksichtigt wird;

16. Ansprüche wegen Tätigkeiten, die über ausländische (auch EU, EWR, Schweiz) 
Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Zweigstellen jeglicher Art ausgeübt 
werden;
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17. Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, 
Inhaberpapieren oder blanko indossierten Orderpapieren;

18. Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
asbesthaltige Erzeugnisse zurückzuführen sind;

19. Ansprüche wegen Schäden, die durch Androhung oder Anwendung von Gewalt, 
insbesondere Krieg, Bürgerkrieg, Terrorismus verursacht oder vergrößert werden.

fffK=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ää 1. Versicherungsfall in der Haftpflichtversicherung
Als Versicherungsfall im Sinne der Vermögens- und Sachschaden-Haftpflicht-
versicherung gilt jedes Tun oder Unterlassen, das Haftpflichtansprüche gegen eine 
versicherte Person zur Folge haben könnte.

Sämtliche Pflichtverletzungen bei der Erledigung eines einheitlichen Auftrags, mögen 
diese auf dem Verhalten des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
beruhen, gelten als ein Versicherungsfall. 

2. Versicherungsfall in der Eigenschadenversicherung
Als Versicherungsfall im Sinne der durch diesen Vertrag gewährten Eigenschaden-
versicherung gilt jedes als Unredlichkeit oder unbefugter Eingriff zu qualifizierendes 
Tun oder Unterlassen, das einen Eigenschaden zur Folge haben könnte. 

3. Versicherungsfall bei Unterlassen
Wird ein Schaden durch Unterlassen verursacht, gilt der Versicherungsfall im Zweifel 
als an dem Tag eingetreten, an dem spätestens hätte gehandelt werden müssen, um 
den Eintritt des Schadens abzuwenden.

fsK=sÉêëáÅÜÉêíÉê=wÉáíê~ìã=1. Vorwärtsversicherung
Der Versicherungsschutz umfasst alle während der Dauer des Versicherungsvertrages 
eintretenden Versicherungsfälle. 

2. Nachhaftungsfrist
Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht 
später als zwei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden 
(Nachhaftungsfrist). Die Nachhaftungsfrist verlängert sich bei Vertragsbeendigung 
wegen Berufsaufgabe auf drei Jahre.

3. Rückwärtsversicherung
Der Versicherungsschutz umfasst auch vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
eingetretene Versicherungsfälle, wenn der Vertrag unmittelbar an einen anderen 
Versicherungsvertrag gleicher Art anschließt, und der Versicherungsfall dort wegen 
Ablaufs der Nachhaftungsfrist nicht mehr gedeckt ist. 

Kein rückwirkender Versicherungsschutz besteht, wenn der Vorvertrag weniger als 
zwei Jahre Nachhaftung vorsieht, der Versicherungsfall dem Vorversicherer vor Ablauf 
der Nachhaftungsfrist hätte gemeldet werden können oder der Versicherungsfall dem 
Versicherungsnehmer oder der in Anspruch genommenen mitversicherten Person vor 
Abgabe der Vertragserklärung bekannt war. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf den Umfang des Vorvertrages, 
wenn dieser geringer ist. 

Rückwirkender Versicherungsschutz wird nicht für die Eigenschadenversicherung 
gewährt. 

sK=o®ìãäáÅÜÉê= Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, die vor Gerichten der Mitgliedsstaaten der EU,
dÉäíìåÖëÄÉêÉáÅÜ= des EWR oder der Schweiz geltend gemacht werden und auf der Verletzung des Rechts 

dieser Staaten beruhen.
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sfK=iÉáëíìåÖÉå=ÇÉë 1. Versicherungsschutz  
sÉêëáÅÜÉêÉêë= Der Versicherungsschutz der Vermögens- und Sachschaden-Haftpflichtversicherung 

umfasst die Erfüllung begründeter und die Abwehr unbegründeter Haftpflicht-
ansprüche. 

Der Versicherungsschutz der Eigenschadenversicherung umfasst die Erstattung der 
Eigenschäden.  

Beides gilt nur, soweit der Haftpflichtanspruch oder der Eigenschaden den vereinbarten
Selbstbehalt übersteigt. Ist dies der Fall, wird der Selbstbehalt von der Haftpflicht-
summe oder dem Eigenschaden abgezogen.   

2. Erfüllung eines Haftpflichtanspruchs 
Soweit der Versicherer einen Haftpflichtanspruch erfüllt, weist er den zu zahlenden 
Betrag spätestens innerhalb einer Woche nach Fälligkeit, etwaige Renten an den 
Fälligkeitsterminen zur Auszahlung an. Die Leistung erfolgt in Euro zu dem zur Fälligkeit
aktuellen Referenzkurs der Europäischen Zentralbank. 

3. Abwehr eines Haftpflichtanspruchs 
Soweit der Versicherer einen Haftpflichtanspruch abwehrt, ersetzt er die notwendigen 
außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten. Davon umfasst sind auch die Kosten 
einer mit Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer oder einer mit-
versicherten Person betriebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention. 

Als Kosten gelten Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen-, Gerichts-, Reise-, Schaden-
minderungs- und Schadenregulierungskosten. 

Kosten, die nicht auf Weisung oder Veranlassung des Versicherers entstehen, 
insbesondere Kosten eines ohne Zustimmung des Versicherers beauftragten 
Rechtsanwalts, werden nicht erstattet. Ebenfalls nicht erstattet werden Kosten einer 
Streitverkündung gegen den Versicherer und Kosten, die dem Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person für den aus Anlass eines Versicherungsfalls 
erforderlichen Schriftwechsel entstehen.  

Bei Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
vor ausländischen Gerichten ersetzt der Versicherer höchstens die Kosten, die nach 
Maßgabe des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) und des Gerichtskosten-
gesetzes (GKG) entstünden, wenn der Rechtsstreit vor einem deutschen Gericht 
geführt würde.  

4. Leistungsobergrenzen 

4.1 je Versicherungsfall 
Die Leistungspflicht des Versicherers je Versicherungsfall ist für die Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung auf die vereinbarte Versicherungssumme und für 
die Sachschaden-Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung auf 
je € 100.000 begrenzt. 
Diese Begrenzung gilt nicht für Kosten. 

Haben der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen mit dem Ver-
sicherer dieses Vertrages weitere Versicherungsverträge geschlossen, und kann 
für denselben Versicherungsfall Versicherungsschutz auch aus einem der weiteren 
Verträge in Anspruch genommen werden, begrenzt die Versicherungssumme des 
Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme, bei gleich hohen Versicherungs-
summen diese Versicherungssumme, die Leistung des Versicherers.

4.2 bei gemeinschaftlicher Berufsausübung 
Übt der in Anspruch genommene Versicherungsnehmer oder die in Anspruch 
genommene mitversicherte Person die versicherte Tätigkeit als einer von mehreren
Gesellschaftern oder Scheingesellschaftern aus, beschränkt sich die Leistung des 
Versicherers auf eine Durchschnittsleistung. Die Durchschnittsleistung ist in der 
Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Gesellschafter oder 
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Scheingesellschafter, auch einem nicht versicherten, festgestellt wird, wieviel er 
vom Versicherer dieses Vertrages oder von einem anderen Versicherer zu erhalten 
hätte, wenn er alleine haften würde (fiktive Leistung). Sodann wird die Summe 
dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Gesellschafter und Schein-
gesellschafter, auch der nicht versicherten, geteilt. Für Kosten gelten diese 
Bestimmungen sinngemäß. 

4.3 je Versicherungsjahr 
Die Leistungspflicht des Versicherers ist je Versicherungsjahr auf die vereinbarte 
Jahreshöchstleistung begrenzt. 

Diese Begrenzung gilt auch für Kosten. 

Versicherungsleistungen aufgrund der Rückwärtsversicherung werden auf die 
Jahreshöchstleistung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 

5. Kostenerstattung bei Überschreitung einer Leistungsobergrenze  
Übersteigt der Haftpflichtanspruch eine der vorgenannten Leistungsobergrenzen, 
trägt der Versicherer Kosten nur insoweit, als sie bei einem Haftpflichtanspruch in Höhe
der Leistungsobergrenze entstanden wären.    

6. Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag  
Zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Leistungen des Versicherers ist nur der 
Versicherungsnehmer berechtigt. 
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sffK=mê®ãáÉåò~ÜäìåÖ= 1. Erste oder einmalige Prämie 
Die einmalige oder erste Prämie ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer zur Leistung nicht verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Allerdings ist 
der Versicherer nur leistungsfrei, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat.

Solange die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt ist, ist der Ver-
sicherer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

2. Folgeprämien
Die Folgeprämien sind unverzüglich nach Erhalt der Prämienrechnung zu zahlen. Wird 
eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, darf der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. Bei zusammengefassten 
Verträgen wird der Versicherer die Beträge jeweils getrennt angeben. Tritt der Ver-
sicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der 
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

Nach Fristablauf kann der Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. Der Versicherer darf die Kündigung mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbinden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf wird der 
Versicherer den Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinweisen. Die 
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats 
nach der Kündigung oder des Fristablaufs die Zahlung leistet, sofern nicht der Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist.

3. Lastschriftverfahren 
Ist vereinbart, dass der Versicherer die Prämien von einem Konto einzieht, 
gilt Folgendes:  

Kann eine Einziehung aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, 
nicht fristgerecht bewirkt werden, oder widerspricht der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung, gilt die Prämie als nicht rechtzeitig gezahlt.  

Scheitert die Einziehung eines Betrages aus Gründen, die der Versicherungsnehmer 
nicht zu vertreten hat, gilt die Prämie erst dann als nicht rechtzeitig gezahlt, wenn der 
Versicherungsnehmer nach schriftlicher Zahlungsaufforderung nicht innerhalb von zwei 
Wochen zahlt.  

Zu weiteren Einziehungsversuchen ist der Versicherer nicht verpflichtet.

4. Prämienanpassung 
Nach Aufforderung des Versicherers ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
Änderungen der versicherten Risiken und des Jahresumsatzes abzgl. Umsatzsteuer 
in Textform anzuzeigen (Änderungsanzeige). Hierzu übersendet der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer jährlich einen Fragebogen, der innerhalb von drei Monaten zu 
beantworten ist. Auf Verlangen des Versicherers sind die Angaben durch die 
Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. 

Auf der Änderungsanzeige basiert die Prämienberechnung für die gesamte laufende 
Versicherungsperiode. Bei Änderung der versicherten Risiken oder des Jahres-
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umsatzes erfolgt eine Prämienanpassung. Für frühere Versicherungsperioden wird 
keine Prämienanpassung vorgenommen.  

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Änderungsanzeige, kann der Ver-
sicherer an Stelle der Prämienanpassung die für die gesamte laufende Versicherungs-
periode vereinbarte Prämie noch einmal verlangen. Wird die Änderungsanzeige 
innerhalb eines Monats nach Empfang der Nachzahlungsaufforderung des Versicherers
nachgeholt, erlischt die Pflicht des Versicherungsnehmers zur nochmaligen Zahlung 
der Prämie und der Versicherer nimmt die Prämienanpassung vor.    

sfffK=^åòÉáÖÉéÑäáÅÜíÉå= 1. Anzeige gefahrerheblicher Umstände
îçê=sÉêíê~ÖëëÅÜäìëë Bis zur Abgabe der Vertragserklärung durch den Versicherungsnehmer hat der 

Versicherungsnehmer dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, die für den Entschluss des Versicherers, diesen Vertrag zu schließen, 
erheblich sind. Erheblich sind die Gefahrumstände, nach denen der Versicherer den 
Versicherungsnehmer in Textform gefragt hat.

2. Folgen einer Pflichtverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflicht zur richtigen und vollständigen Anzeige 
gefahrerheblicher Umstände, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer aber das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

3. Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls
Im Falle eines Rücktritts nach Eintritt des Versicherungsfalls ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

4. Anzeigepflichten mitversicherter Personen  
Für mitversicherte Personen gelten die Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
und die Rechtsfolgen ihrer Verletzung entsprechend. 

fuK=lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉå=îçê= 1. Aktualisierung von Sicherheitseinrichtungen
báåíêáíí=ÇÉë=sÉêJ Der Versicherungsnehmer hat seine EDV-Systeme entsprechend dem Stand der 
ëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääë Technik durch Sicherheitseinrichtungen (z. B. Virenscanner, Firewall) zu schützen, um

Schadprogramme (z. B. Viren, Würmer, Trojanische Pferde) und unbefugte Zugriffe 
Dritter abzuwehren.

2. Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
Der Versicherer kann, nachdem er von der Verletzung der Obliegenheit Kenntnis erlangt 
hat, den mit dem Versicherungsnehmer geschlossenen Versicherungsvertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.

In jedem Fall bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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3. Obliegenheiten mitversicherter Personen
Für mitversicherte Personen gelten die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und 
die Rechtsfolgen ihrer Verletzung entsprechend. 

uK=lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉå=å~ÅÜ= 1. Anzeige bestimmter Umstände  
báåíêáíí=ÇÉë=sÉêJ Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb einer Woche nach
ëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääë Kenntniserlangung anzuzeigen:

1.1 Tatsachen, die seine Haftung gegenüber einem Dritten zur Folge haben könnten;

1.2 die Erhebung eines Haftpflichtanspruchs gegen ihn.  

Er hat unverzüglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen: 

1.3 ein gegen ihn gerichtetes Gerichts- oder Ermittlungsverfahren;

1.4 einen Mahnbescheid, Arrest oder Strafbefehl;

1.5 eine gerichtliche Streitverkündung, einstweilige Verfügung oder Beantragung von 
Prozesskostenhilfe durch den Anspruchsteller;

1.6 ein selbständiges Beweisverfahren.  

2. Einlegung bestimmter Rechtsbehelfe 
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schaden-
ersatz hat der Versicherungsnehmer, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, 
fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einzulegen. 

3. Befolgung der Weisungen des Versicherers  
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Befolgung der Weisungen des Ver-
sicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihm 
dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des 
Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen, 
ausführlich und wahrheitsgemäß Bericht zu erstatten, alle Tatsachen, die den Ver-
sicherungsfall und die Schadenfolgen betreffen, mitzuteilen, und alle nach Ansicht 
des Versicherers für die Beurteilung des Versicherungsfalls erheblichen Schriftstücke 
einzusenden.

4. Überlassung der Verfahrensführung an den Versicherer
Kommt es zu einem außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsstreit über einen 
Haftpflichtanspruch, hat der Versicherungsnehmer die Verfahrensführung dem Ver-
sicherer zu überlassen, dem vom Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt 
Vollmacht zu erteilen und jede mögliche Auskunft zu geben. 

5. Beachtung der Regulierungsvollmacht des Versicherers 
Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr eines Haft-
pflichtanspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden außergerichtlichen und gerichtlichen 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

6. Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.

In jedem Fall bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
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Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Bei Verletzung der Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheiten des Versicherungs-
nehmers wird der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der 
vollständigen oder teilweisen Leistungsfreiheit in Textform hinweisen.

7. Obliegenheiten mitversicherter Personen
Für mitversicherte Personen gelten die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und 
die Rechtsfolgen ihrer Verletzung entsprechend. 

ufK=a~ìÉê=ÇÉë=sÉêJ 1. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
ëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖÉë Der Versicherungsschutz beginnt um 12:00 Uhr des Tages, an dem der Vertrag 

geschlossen wird. Er endet um 12:00 Uhr des letzten Tages des Vertrags.

2. Vertragsverlängerung 
Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein bestimmte Dauer 
abgeschlossen.

Beträgt diese mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn er nicht von einer der Parteien mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode gekündigt wird.

3. Kündigung nach Eintritt eines Versicherungsfalls 
Hat der Versicherer nach dem Eintritt des Versicherungsfalls den Anspruch des Ver-
sicherungsnehmers auf Freistellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, kann jede 
Vertragspartei das Versicherungsverhältnis kündigen. Dies gilt auch, wenn der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es zum Rechtsstreit über den 
Anspruch des Dritten kommen zu lassen.

Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung oder Ablehnung 
des Freistellungsanspruchs oder seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem 
Dritten ergangenen Urteils zulässig.

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Ver-
sicherungsnehmer muss zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

uffK=^åòìïÉåÇÉåÇÉë 1. Anzuwendendes Recht
oÉÅÜí=ìåÇ= Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden.
dÉêáÅÜíëëí®åÇÉ

2. Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer 
Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag können bei dem für 
seinen oder für den Geschäftssitz der vertragsverwaltenden Niederlassung örtlich 
zuständigen Gericht erhoben werden.
Hat ein Versicherungsvertreter den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, ist für 
Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, 
auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Vertreter zur Zeit der Vermittlung 
oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder bei Fehlen einer gewerblichen 
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, hat.

3. Gerichtsstand für Klagen des Versicherers 
Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht örtlich ausschließlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat.
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ufffK=^åëéêÉÅÜé~êíåÉê 1. Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer Änderungen seiner Anschrift
oder seines Namens unverzüglich mitzuteilen. An die letzte, dem Versicherer bekannte 
Anschrift des Versicherungsnehmers gerichtete Mitteilungen, insbesondere Willens-
erklärungen, gelten als in dem Zeitpunkt zugegangen, in dem sie dem Versicherungs-
nehmer ohne die Anschriften- oder Namensänderung bei regelmäßiger Beförderung 
zugegangen wären.   

2. Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, mitversicherter Personen und des 
Versicherers entgegenzunehmen. 

3. Versicherer
Hiscox Insurance Company Ltd.
Niederlassung für die Bundesrepublik Deutschland
Hauptbevollmächtigter für Deutschland: Robert Dietrich
Oberanger 28
D-80331 München

4. Vertragsverwaltung
Hiscox AG
Oberanger 28
D-80331 München
E-Mail: info@hiscox.de

5. Beschwerden 
Beschwerden können an den Versicherer, dessen Vertragsverwaltung, die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Sektor Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn) und die Financial Services Authority (FSA, 
25 The North Colonnade, Canary Wharf, GB-London E 14 5HS) gerichtet werden.  
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eáëÅçñ=^d Oberanger 28, D - 80331 München 
q +49 (0)89 545801-0  c +49 (0)89 545801-899  b info@hiscox.de

www.hiscox.de
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